
FiNuT-Kongrcß 1999 Protokoll zur Plenumssitzung der Vorbereitungsgruppe vom 
17.12.1997

Anwesend: Viola. Doris. Sabina

TOPS: 1. Protokoll vom 10.12.1997
2. Vereinsnamc
3. Revision der alten Protokolle
4. Worksliop-Ankiindigung
5. Mainzer Kongreß 1998 - eigene Veranstaltung
6. Sonstiges

1. Protokoll vom 10.12.97
Es wurde ohne Veränderungen angenommen 
Arbeitsaufträge aus dem Protokoll wurden wie folgt bearbeitet:
■  Bedeutung des e.V. §1 (4)

a) der eingetragene Verein besitzt im Gegensatz zum nicht eingetragenen Verein eine 
Rechtsfähigkeit, d.h. der Verein kann selbst vor Gericht klagen.
b) im nicht eingetragenen Verein hallen die Mitglieder mit ihrem Privatvermögen, im c.V. 
ist die Haftung nicht so weitgehend
c) steuerlich bestehen keine Unterschiede zwischen e.V. und V.

aus den obengenannten Vorteilen des e.V. votierten wir einstimmig für die Eintragung 
ins Vereinsregister.

■  Mildtätigkeit §2(1)
die Mildtätigkeit ist der Gemeinnützigkeit gleichgestellt. Mildtätige Vereine unterstützen 
auch Einzelpersonen, die in Not sind oder bedürftig sind.

Doris votierte für ein Belassen der Mildtätigkeit in der Satzung, um auch Einzelperso
nen fördern zu können. Wurde einstimmig angenommen.

■  Logo
Viola hat beim TH-Chor wegen deren Plakat nachgefragt. Layoutentwicklung und Druck 
wird beim Chor jeweils von einem Sponsor übernommen.

■  Vorschläge Für Begünstigte im Fall der Vereinsauflösung § 13 (2)
NUT. dib, Frauenzentrum Darmstadt
Vorzugsweise käme eine Frauengruppe aus Dannstadt in Betracht. Einwand von Sabina 
gegenüber dib. das dib zu beschränkt ist auf Ingenieurinnen bzw. Akademikerinnen.

Weitere Vorschläge hierzu bis zum Wochenende im Januar überlegen!

2. Vercinsnaine
Weitere Vorschläge
■  Rachel Carlson, vielseitige amerik. Wissenschaftlerin
■  z.B. die 1. Kfz-Meislerin in Darmstadt (über die Handwerkskammer herausfinden)



■  1. Studentin/ Promovierte/ Professorin an der THD
■  T u r b i (e) n e
In der letzten Sitzung wurden meist sehr klassische Namen gesammelt. Doris und Sabina votie
ren mehr für was zeitgemäßes, spritziges mit Pep und Erkennungseffckt.

3. Revision alter Protokolle
Doris will alte Protokolle auf nicht ausgeführte Arbeitsauflräge und offenen Punkte durchsehen

4. Workshop-Ankündigung
Elke hat einen interessanten Workshop gefunden:
S e m in a r  V e ra n s ta h u n g s m a n a g e m e n t

Text: Planen, Organisieren und Durchführen von Veranstaltungen gehört bei Frauenbeauf
tragten als auch bei Führungskräflen zum beruflichen Alltag. Erfolg bzw. Mißerfolg 
hängen in besonderem Maße vom professionellen Vorgehen ab.
Dieses Seminar bietet das Know-how, um Workshops. Podiumsveranstaltungen, Aus
stellungen. Fachtagungen. Pressekonferenzen usw. erfolgreich zu managen. Entspre
chen des jeweiligen Veranstaltimgstypes weiden Informationen zu den einzelnen Pro
zeßphasen angeboten.
Vorbereitung - Zeit- und Ablaufplanung - Finanzierung - Referentenverträge - Pres
searbeit - Werbung - Protokoll der Begrüßung - Redebeitrag - Moderation - Nachbe
reitung

Termin: Mo. 25.05., 10.30 bis Di. 26.05.98, 15.00 Uhr 
Leitung: Dorothee Lippenmeier 
Kosten: DM 340,- (incl. TJ/Vpfl.)
Ort: FORUM AHLBERG. Am Ahlberg 23, 34376 Immenhausen (Kreis Kassel)

Tel.: 05673 - 3330 Fax: 05673 - 6472

5. Mainzer Kongreß - eigene Veranstaltung
Elke schlägt vor, auf dem Mainzer Kongreß eine Veranstaltung zum Thema „Dauerhaflcr Ver
ein für den FiNuT-Kongress“ oder so ähnlich durchzuführen.
Außerdem schlägt sie vor, gemeinsam mit dem Frauenreferat die Fahrt nach Mainz zu organi
sieren, auch um neue Frauen für die Vorbereitungsgruppe zu werben.

6. Sonstiges
■  Zeitungsartikel zum Thema Weltuntergang von Elke wird im Ordner eingeheftet.
■  Viola hat Informationen über eine Mona Lisa-Sendung zu Kabarettistinnen („Frauen mit 

Biß“) für die Kultur-AG besorgt. Wird im Ordner abgelegt.
■  Viola will außerdem noch den Namen einer Kabarettistin. die sie im Radio gehört hat. 

herausfinden.

Nächster Plenumstermin: ist Donnerstag (!) der 08.01.1998
Tagesordnung: Vorbereitung des Wochenendes vom 16. (abends) - 18.01.98 in Dorndicl 

Bis dahin wünsche ich euch allen einen guten Rutsch



Satzung des Vereins

§1 Name und Sitz des Vereins
1. Der Verein führt den Namen —. (Name) - Verein zur Förderung von Frauen in 

Naturwissenschaft und Technik" mit dem Zusatz „e.V.“ nach Eintrag in das Vereinsregister.
2. Der Verein hat seinen Sitz in Darmstadt.
3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
4. Der Verein w ird in das Vereinsregister beim Amtsgericht Darmstadt eingetragen.

§2 Vereinszweck
1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige bzw. mildtätige 

Wohlfahrtszwecke im Sinne des Abschnitts .steuerbegünstigte Zwecke“ der 
Abgabenordnung 1977 (§§ 52 ff. AO) in der jeweils gültigen Fassung. Er ist weder 
konfessionell noch parteipolitisch gebunden.

2. Zweck des Vereins ist
a) Hilfeleistung für Frauen bei der Bewältigung solcher Probleme, die mit der speziellen 

konfliktreichen Situation von Frauen im Wissenschafts-, Bildungs- und Technikbereich 
Zusammenhängen oder die in ihr begründet sind.

b) im Sinne von .Hilfe zur Selbsthilfe“ betroffene Frauen bei der Durchsetzung ihrer 
beruflichen Interessen zu unterstützen.

c) Förderung von feministischer Wissenschaft als Alternative in einer patriarchal geprägten 
Gesellschaft.

d) Sichtbarmachung und Förderung von feministischer und lesbischer Kunst und Kultur.
e) Arbeit gegen die Diskriminierung von Frauen und Lesben und für ihre Emanzipation.
f) Zu diesem Zweck hat sich der Verein auch zur Aufgabe gestellt, wissenschaftliche 

Forschungsarbeiten und deren Veröffentlichung sowie Beratungs- und Bildungsarbeit in 
vielfältigen Formen zu initiieren, durchzuführen und zu unterstützen.

3. Der Satzungszweck wird insbesondere dadurch verwirklicht, daß der Verein 
Kommunikations-, Beratungs- und Kulturangebote schafft.
Dazu gehören vor allem:
• Sammlung, Sichtung und Auswertung von wissenschaftlichem Material,
• Förderung und Entwicklung von dem Vereinszweck entsprechenden Projekten,
• Entwicklung eigener Forschungs- und Arbeitsschwerpunkte zu aktuellen und absehbaren 

Problemen,
• Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit unter anderem durch Verbreitung von 

Arbeitsergebnissen in Form öffentlicher Veranstaltungen und Weiterbildungsmaßnahmen,
• Durchführung von Informationsveranstaltungen aus den Bereichen Kultur, Bildung und 

Wissenschaft,
• Beratung und Hilfen, sofern sie im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften stehen,
• Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen Vereinigungen, welche dieselben 

Ziele verfolgen.
4. Die Mittel zur Erfüllung seiner Aufgaben erhält der Verein durch Mitgliedsbeiträge, Spenden 

und sonstige Zuwendungen.

§3 Selbstlosigkeit
1. Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
2. Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 

des Vereins dürfen in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus Mitteln des 
Vereins erhalten. Es darf niemand durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, 
oder durch unzulässig hohe Vergütungen begünstigt werden.

3. Alle lnhaber/-innen von Vereinsamtem sind ehrenamtlich tätig.
4. Die Mitglieder dürfen bei ihrem Ausscheiden oder bei der Auflösung oder Aufhebung des 

Vereins keine Anteile des Vereinsvermögens erhalten.



§4 Mitgliedschaft
1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person werden, wenn sie Ziele und 

Zwecke des Vereins anerkennt, sich aktiv für den Zweck des Vereins im Sinne des §2 dieser 
Satzung einsetzt und die Satzung und die Beschlüsse der Vereinsorgane anerkennt.

2. Jedes Mitglied hat das Recht, Anträge an die Organe des Vereins zu stellen.
3. Über den schriftlichen Antrag auf Aufnahme in den Verein entscheidet der Vorstand. Ein 

Rechtsanspruch auf Aufnahme besteht nicht. Gegen die Entscheidung des Vorstands ist 
Einspruch möglich, der durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand zu erfolgen hat 
und über den die Mitgliederversammlung entscheidet.

4. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluß oder Tod. Der Austritt ist nur zum Ende 
des Quartals möglich. Er erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand.

5. Über den Ausschluß von Mitgliedern entscheidet der Vorstand unter der Angabe der Gründe. 
Ausschlußgründe sind insbesondere durch den Wegfall derjenigen Voraussetzungen 
gegeben, die für die Aufnahme erfüllt sein müssen (vgl. §4 Abs. 1), sowie einen 
Beitragsrückstand trotz Mahnungen für ein Jahr. Der Ausschluß wird sofort wirksam. Dem 
Mitglied muß vor der Beschlußfassung Gelegenheit zur Rechtfertigung bzw. zur 
Stellungnahme gegeben werden. Gegen den Ausschließungsbeschluß kann innerhalb einer 
Frist von einem Monat nach Mitteilung des Ausschlusses schriftlich beim Vorstand Berufung 
eingelegt werden, über welche die nächste Mitgliederversammlung mit Zwei-Drittel-Mehrheit 
entscheidet.

6. Die Mitglieder haben Zugang zu Literatur und Dokumentationen des Vereins und erhalten die 
wissenschaftlichen Untersuchungen des Vereins. Die näheren Ausgestaltungen dieser 
Rechte regelt die Mitgliederversammlung.

§5 Fördermitgliedschaft
1. Fördermitglied des Vereins kann jede natürliche oder juristische Person, jeder nicht 

rechtsfähige Verein sowie jede Gesellschaft des Bürgerlichen Rechts oder des 
Handelsrechts sein, welche den Zweck und die Aufgaben des Vereins durch regelmäßige 
Beitrags- oder Sachleistungen unterstützen will, ohne die Tätigkeit nach §4 Abs. 1 dieser 
Satzung auszuüben. Die Mitgliedschaft wird schriftlich beim Vorstand beantragt. I

2. Fördermitglieder können an der Mitgliederversammlung mit beratender Stimme teilnehmen.
3. Über die Aufnahme und den Ausschluß von Fördermitgliedern entscheidet der Vorstand. Die 

Fördermitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluß oder Tod bzw. bei juristischen Personen 
durch deren Auflösung. Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären. §4 
Abs. 5 gilt entsprechend.

i
§6 Mitgliedsbeiträge I
Von den Mitgliedern werden regelmäßig Mitgliedsbeiträge erhoben. Die Höhe des jährlichen 
Mindestbeitrages ist auf Vorschlag des Vorstands von der Mitgliederversammlung festzusetzen, 
wobei zur Beschlußfassung die einfache Mehrheit ausreicht. Der Beitrag ist im Voraus zu 
entrichten, eine Rückzahlung bei Austritt innerhalb des laufenden Geschäftsjahres erfolgt nicht.
Bei der Festsetzung des jährlichen Mindestbeitrags ist die ökonomische Lage der Mitglieder zu 
berücksichtigen.

§7 Organe des Vereins
Organe des Vereins sind
1. die Mitgliederversammlung und
2. der Vorstand.

§8 Mitgliederversammlung !
1. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins. In ihr hat jedes Mitglied eine 

Stimme. Vollmachtgebung oder Vertretung sind ausgeschlossen.



2. Die Mitgliederversammlung ist mindestens einmal im Geschäftsjahr einzuberufen. Sie ist vom 
Vorstand schriftlich unter Angabe einer Tagesordnung und unter Wahrung einer 
Einladungsfrist von mindestens zwei Wochen einzuberufen. Die Mitgliederversammlung 
beschließt die endgültige Tagesordnung, welche als Beschlußgrundlage dient, mit einfacher 
Mehrheit. Der Vorstand bleibt bis zu seiner satzungsgemäßen Ablösung jederzeit zur 
Einberufung der Mitgliederversammlung berechtigt.

3. Die Mitgliederversammlungen sind öffentlich. Die Mitgliederversammlung kann 
Nichtmitglieder mit einfacher Mehrheit von der Teilnahme ausschließen, dies gilt nicht für 
Fördermitglieder.

4. Die Mitgliederversammlung ist beschlußfähig, wenn mindestens ein Viertel der Mitglieder 
anwesend ist. Bei Beschlußunfähigkeit ist innerhalb von vierzehn Tagen, frühestens nach 
Ablauf einer Woche, eine neue Mitgliederversammlung einzuberufen. Die neu einberufene 
Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder 
beschlußfähig, hierauf ist in der Einladung hinzuweisen.

5. Die Mitgliederversammlung bemüht sich, zu einem Konsens zu kommen. Sofern die Satzung 
oder das Gesetz nicht anders bestimmt, trifft sie ihre Beschlüsse mindestens mit einfacher 
Mehrheit.

6. Zu den Aufgaben der Mitgliederversammlung gehören:
b) Beschlüsse über die allgemeinen Richtlinien der Vereinsarbeit,
c) die Wahl des Vorstandes,
d) die Wahl von zwei Kassenprüfem/-innen,
e) die Entlastung des Vorstandes,
f) die Entgegennahme des Jahres - und des Finanzberichts,
g) die Festlegung der Mitgliedsbeiträge,
h) die Genehmigung des Haushaltsplans,
i) auf Antrag die Bestätigung oder Korrektur von Entscheidungen des Vorstandes über 

Aufnahme, Ablehnung oder Ausschluß von Mitgliedern oder Fördermitgliedern,
j) Beschlüsse über die Änderung der Satzung,
k) Ab- und Neuwahl des Vorstandes während einer Amtsperiode, sofern er die Geschäfte 

nicht nach Wunsch der Mitgliederversammlung geführt hat,
l) Beschlußfassung über die Auflösung des Vereins.
Für den Beschluß nach Ziffer (h) wird eine Zwei-Drittel-Mehrheit, für den Beschluß nach 
Ziffer (i) eine Drei-Viertel-Mehrheit und für den Beschluß nach Ziffer (k) eine Vier-Fünftel- 
Mehrheit benötigt.

7. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen, die von 
einem Mitglied des Vorstandes oder dem/-r Versammlungsleiter/^ und einem/-r 
Protokol!anten/-in zu unterschreiben ist. Das Protokoll wird den Mitgliedern zugeschickt.

§9 Außerordentliche Mitgliederversammlung
1. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung kann vom Vorstand schriftlich unter Angabe 

der Tagesordnungspunkte einberufen werden. Der Vorstand muß eine außerordentliche 
Mitgliederversammlung einberufen, wenn mindestens ein Fünftel der Mitglieder dieses 
verlangt.

2. Die Ladungsfrist beträgt mindestens drei Tage. Der Vorstand gibt die Tagesordnung mit der 
Einladung schriftlich bekannt. Sie darf von der Mitgliederversammlung nicht geändert 
werden.

§10 Der Vorstand
1. Der Vorstand besteht aus zwei Vorsitzenden, einem/-r Schatzmeister/-in und bis zu vier 

weiteren Personen.
2. Dem Vorstand obliegt die Führung der laufenden Geschäfte des Vereins.

Insbesondere hat er
• auf die ordnungsgemäße Durchführung der satzungsgemäßen Aufgaben zu achten und
• bei Bedarf für besondere Geschäftsbereiche neben dem Vorstand besondere Vertreter/- 

innen zu benennen.



3. Der Vorstand im Sinne des §26 BGB sind alle Vorstandsmitglieder. Jeweils zwei von ihnen 
sind gemeinsam vertretungsberechtigt und vertreten den Verein gerichtlich und 
außergerichtlich.

4. Der Vorstand bemüht sich, zu einem Konsens zu kommen. Er faßt seine Beschlüsse mit 
einfacher Mehrheit. Er ist beschlußfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder bei 
einer einstimmig festgelegten Vorstandssitzung anwesend sind.

5. Auf der ersten Mitgliederversammlung eines jeden Jahres hat der Vorstand einen 
Finanzbericht vorzulegen.

6. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von einem Jahr gewählt. Es 
dürfen nur ordentliche Vereinsmitglieder in den Vorstand gewählt werden. Die Wiederwahl 
der Vorstandsmitglieder ist möglich. Die Vorsitzenden und der/die Schatzmeister/-in werden 
von der Mitgliederversammlung in einem besonderen Wahlgang mit einfacher Mehrheit 
bestimmt. Die jeweils amtierenden Vorstandsmitglieder bleiben nach Ablauf ihrer Amtszeit 
solange im Amt, bis ihre Nachfolger/-innen gewählt sind und ihr Amt antreten können.

7. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes während der laufenden Amtsperiode vorzeitig aus, so 
übernimmt ein anderes Vorstandsmitglied dessen Amt für die restliche Amtsdauer.

8. Beschlüsse des Vorstandes können bei Eilbedürftigkeit auch schriftlich oder fernmündlich 
gefaßt werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu dem Verfahren schriftlich 
oder fernmündlich erklären. Schriftliche oder fernmündliche Vorstandsbeschlüsse sind 
schriftlich niederzulegen und von einem Vorstandsmitglied zu unterzeichnen.

§11 Die KassenprüferMnnen
1. Die Kassenprüfer/-innen kontrollieren die Buchführung des Vorstandes und fertigen darüber 

einen Kassenbericht an, den sie einmal jährlich der Mitgliederversammlung vorlegen.
2. Sie werden auf der jährlichen Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit gewählt.
3. Die Kassenprüfer/-innen dürfen nicht gleichzeitig Mitglieder des Vorstandes sein.

§12 Satzungsänderungen
1. Eine Satzungsänderung ist auf der Mitgliederversammlung mit einer Drei-Viertel-Mehrheit der 

anwesenden Mitglieder möglich. Die Mitgliederversammlung kann Satzungsänderungen nur 
dann beschließen, wenn dies in der vorläufigen Tagesordnung bekanntgegeben worden ist 
und der Einladung sowohl der bisherige als auch der vorgesehene neue Satzungstext 
beigefügt worden sind.

2. Satzungsänderungen, die von Gerichten oder Finanzbehörden aus formalen Gründen 
verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. Diese Satzungsänderungen 
müssen allen Vereinsmitgliedern schriftlich mitgeteilt werden.

§13 Auflösung des Vereins und Vermögensbindung
1. Die Auflösung des Vereins kann nur von einer besonders zu berufenden 

‘  Mitgliederversammlung mit Vier-Fünftel-Mehrheit beschlossen werden.
2. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder dem Wegfall seines bisherigen Zweckes 

fällt das Vereinsvermögen an ... <Beaünstiate/-r) . Es darf dort ausschließlich für 
gemeinnützige und Wohlfahrtszwecke verwendet werden. Beschlüsse über die Verwendung 
des Vermögens dürfen erst nach Einwilligung des Finanzamtes ausgeführt werden.

§14 Schlußbestimmung
Diese Satzung ist am ... (Datum) errichtet.

Unterschriften:



Anwesend: Ursula, Elke, Karin, Sabina, Viola, Doris 

A R B E I T S S T R U K T U R E N

Den Festlegungen im Papier „Arbeitsstrukturen und Entscheidungsfindung in AGs und Plenum" wird 
einstimmig zugestimmt.

V E R E I N S S A T Z U N G

Wir besprechen den vorliegenden Vorschlag für eine Satzung unseres Vereins. Dabei ergibt sich 
folgendes Meinungsbild:

§1(4) Es wird die Frage gestellt, ob der Eintrag ins Vereinsregister sein muß. Einige finden, der Zusatz 
„e.V.“ mache den Verein seriöser und sei öffentlichkeitswirksamer. Andere scheuen den 
Verwaltungsaufwand und geben an, daß die Gemeinnützigkeit nicht von diesem Eintrag abhängt.

Blitzlicht: Wollen wir die Eintragung ins Vereinsregister?
2 Stimmen dafür, eine dagegen, 3 Enthaltungen

Ergebnis: Wir vertagen eine Entscheidung in diesem Punkt. Doris holt weitere Infos zu diesem Thema 
ein.

§2(1) Der Ausdruck „mildtätig“ wird von einigen Frauen als antiquiert bzw. abwertend empfunden. Uns 
ist jedoch nicht klar, ob der Verzicht auf diese Formulierung steuerliche Auswirkungen hat.

Ergebnis: Ursula und Doris holen Infos ein. Die Entscheidung zu diesem Thema wird vertagt.

§2(2)f: Nach kurzer Diskussion verfestigt sich die Meinung, daß wir Spenden nicht mit den Umweg 
über die Stadt Darmstadt quittieren wollen, sondern selbst Spendenquittungen ausstellen möchten. Für 
den Verein „FiT e.V.“ wurde dies möglich, indem sie Wissenschaft und Forschung als Vereinszweck in 
die Satzung aufgenommen haben. Wir möchten unter §2(2)f folgendes einfügen:

Zu diesem Zweck hat sich der Verein auch zur Aufgabe gestellt, wissenschaftliche 
Forschungsarbeiten und deren Veröffentlichung sowie Beratungs- und Bildungsarbeit in vielfältigen 
Formen zu initiieren, durchzuführen und zu unterstützen.

Ergebnis: Elke fügt den Text bis Mittwoch in die vorläufige Satzung ein.

§2(4) Es wird kurz erörtert, ob Mitgliedsbeiträge gewünscht werden. Dagegen spricht der 
Verwaltungsaufwand, dafür eine bessere Außenwirkung.

Blitzlicht: Alle sind für Mitgliedsbeiträge.

Ergebnis: Die Höhe der Beiträge soll später festgelegt werden.

§4(4) Wir legen fest, das der Austritt aus dem Verein nur zum Ende des Quartals möglich sein soll. 

Blitzlicht: 5 Ja-Stimmen, eine Enthaltung

§4(6) Beim Lesen dieses Absatzes kommt die Frage nach dem Urheberinnenrecht für 
Veröffentlichungen auf, ohne daß wir diesen Punkt klären.

§5 Fördermitgliedschaften erleichtern Sachspenden.

Blitzlicht: Alle sind dafür, diesen Paragraphen beizubehalten.



§6 Der Satz „Der Beitrag ist in voraus zu entrichten" Soll erweitert werden durch: „eine Rückzahlung 
bei Austritt innerhalb des laufenden Geschäftsjahres erfolgt nicht. “

Blitzlicht: Alle sind dafür.

§7 Es wird kurz diskutiert, ob das Plenum der Kongreßvorbereitung als Vereinsorgan aufgenommen 
werden soll. Einige weisen darauf hin, daß die Vereinssatzung nur den rechtlichen Rahmen für unsere 
Arbeit darstellen soll.

Blitzlicht: Alle sind dafür, das Plenum nicht in die Organe des Vereins aufzunehmen.

§8(1) Alle stimmen dafür, das „nur“ im Satz zu streichen.

§8(6)c +h Die Frage, warum 2 Kassenprüferinnen nötig sind, wird mit gesetzlichen Regeln begründet, 
die einzuhalten sind. Unter Punkt h) soll „Bestätigung oder Korrektur'  genannt werden.

Blitzlicht: Alle dafür.

§8(7) Es taucht die Frage auf, was passiert, wenn der Verein weniger als 7 Mitglieder hat. Es wird die 
Meinung vertreten, daß wir auf jeden Fall eine Mitgliederanzahl von 7 Frauen erreichen, auch wenn 
einige dieser Mitglieder sich über die Zugehörigkeit zum Verein hinaus nicht am „Vereinsleben“ 
beteiligen.

§10(2) Auf Nachfrage wird erläutert, daß der Vorstand nicht verpflichtet wird, darauf zu achten, daß 
alle Aufgaben durchgeführt werden. Vielmehr hat er die Aufgabe, dafür zu sorgen, daß durchgeführte 
Aufgaben ordnungsgemäß ablaufen.

§10(4) Der Vorstand faßt seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit, sofern kein Konsens erreichbar 
ist.

Blitzlicht: Alle dafür.

§12(1) Einstimmig wird beschlossen, den letzten Satz mit „sind“ zu beenden.

§12(2) Der Inhalt dieses Absatzes wird kurz diskutiert. Einigen ist nicht recht, daß der Vorstand 
selbständig Satzungsänderungen vornehmen kann. Andere betonen, daß es hier um formale 
Änderungen geht. Außerdem sei durch die schriftliche Information an alle Vereinsmitglieder 
gewährleistet, daß ungewünschte Veränderungen wieder zurückgenommen werden können. Es wird 
betont, daß die Satzung nicht mehr als ein formaler Überbau sein soll und daß die Arbeit des Vereins 
(nicht die Satzung) das Bild des Vereins nach Außen bestimmt.

Blitzlicht: Alle sind dafür, den Absatz in der vorliegenden Form beizubehalten.

§13(2) Alle werden gebeten, bis zum nächsten Treffen zu überlegen, an wen das Vereinsvermögen 
bei einer Aufhebung des Vereins gehen soll. Vorgeschlagen wird, einen Darmstädter Verein und/oder 
einen Verein mit ähnlicher Zielsetzung auszuwählen.

Wir wollen unseren Verein spätestens an Arbeitswochenende gründen. Die Bestätigung des 
Tagungshauses für das Wochenende 16 . / 17 . / 18 .  Januar 1998 liegt inzwischen vor. Die Gesamtkosten 
für die Anmietung betragen DM 150,-.

V E R E I N S N A M E

Wir halten ein kurzes Brainstorming zum Thema „Vereinsname“ ab. Einige fänden es schön, wenn der 
Name einen Bezug zu Darmstadt hätte. Andere würden gern Frauen aus der Geschichte für die 
Namengebung berücksichtigen oder fänden eine positive Ausstrahlung des Namens wichtig. Weitere 
Vorschläge sind lateinische Sprüche, biologische Begriffe, Werkzeuge oder reine Phantasiebegriffe. 
Nachfolgend einige der gemachten Vorschläge:
AGORA, Utopia, Maria Sibylla Merian, Sibyllen, Pythia, (Atropa) Belladonna,Xanthippen, Gaja, 
Gutemine, Spicy, Melitta, Die Walze



Bis zum nächsten Treffen sollte jede noch einmal Vorschläge zum Vereinsnamen machen.

Z E I T P L A N

Die Kurzvorstellung für Neueinsteigerinnen soll bis spätestens zum Arbeitswochenende vorliegen.

Es soll der Entwurf für ein Faltblatt zum Kongreß entstehen (Elke berichtet, daß Birgit den Entwurf 
vorbereiten möchte).

Am Arbeitswochenende sollten folgende Punkte besprochen bzw. AG's gegründet werden:
-  Veranstaltungsort/Räume
Wir benötigen ca. 20 Räume (Seminargröße), Klärung der „Männerfrage“

-Logo
Mit einem Aushang an der FH für Gestaltung könnten Studentinnen angesprochen werden, die Lust 
haben, ein Logo für den Kongreß zu entwerfen.
Viola erfragt, wer die Plakate des TH-Chores entwirft und druckt. Außerdem berichtet sie, daß sie 
Kontakte zu einer Schriftsetzerin hat.

-  ABM - Stelle
Wollen wir eine Stelle beantragen, auch wenn aus unserer Gruppe niemand diese Stelle einnehmen 
kann und wir in einem Auswahlverfahren eine uns unbekannte Frau mit unbekannter Motivation 
suchen müßten?

-  Aufstellung eines ersten Kostenplanes
Ohne ABM-Stelle benötigte der Kongreß in Karlsruhe ca. DM 200.000,- (Davon wurde die Hälfte für 
Personalkosten ausgegeben) und der Kongreß in Braunschweig gut DM 100.00,-. Generell gab es 
bisher wenig Spenden. Die Mainzerinnen erhielten jedoch viele Sachspenden (Kongreßticket, 
Reinigung,...).

-  Kultur

T A G E S O R D N U N G  für das nächste Treffen am 17.12.97

■  Vereinsname
■  Vereinssatzung
■  Verschiedenes

Bitte bringt alle Plätzchen und Kerzen mit, damit wir das Jahr auch so richtig schön ausklingen lassen 
können.

Dieses Protokoll schrieb Euch hingebungsvoll Eure

Anlagen: Überarbeitete Fassung der Satzung


